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D I E  ELSA  MO O T  CO U R T S
So haben ehemalige Bundesvorstandsmitglieder 
einen ansehnlichen Sachverhalt geliefert, Juris für 
die Teilnehmenden intensive Webinare angeboten 
und der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und 
Verwaltungsrichterinnen zusammen mit DOMBERT 
Rechtsanwälte die Korrektor:innen gestellt. Alle dieser 
Kooperationen konnten wir bis heute weiterführen. 

Besonders möchten wir die Kooperation mit DOMBERT 
Rechtsanwälte hervorheben, die uns nunmehr nicht 
nur als Projektpartner zur Verfügung stehen, sondern 
dass auch die Schirmherrschaft von Herrn Dombert 
übernommen wurde.  

Unser internationaler Dachverband, ELSA International, 
richtet außerdem zwei der weltweit renommiertesten 
Moot Courts aus. Zum einen die John H. Jackson 
Moot Court Competition, die in Zusammenarbeit mit 
der Welthandelsorganisation (WTO) in diesem Jahr 
zum 21. Mal stattfindet. In Runden diskutieren die 
Teilnehmenden einen fiktiven Fall rund um das GATT, 
GATS und das TRIPS, die wichtigsten völkerrechtlichen 
Verträge des Welthandelsrechts. Dabei vertreten sie in den 
Runden als Kläger und dann als Beklagter, die Staaten, 
die eine Lösung ihrer Streitigkeiten vor dem Dispute 
Settlement Body der WTO suchen.

Zum anderen organisier ELSA International die Helga 
Pedersen Moot Court Competition (HPMCC), welche in 
Kooperation mit dem Council of Europe in ihrer 11. Edition 
stattfindet. Gegenstand dieses Wettbewerbs sind Verstöße 
gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Nach 
dem Einreichen eines schriftlichen Gutachtens bekommen 
die Teams aus ganz Europa die Möglichkeit, in den 
Regional Rounds zu verhandeln, wo die Finalist:innen 
ermittelt werden. Die mündlichen Finalrunde findet 
vor Richter:innen des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte in Straßburg statt. Beide internationalen 
ELSA Moot Courts finden in englischer Sprache statt.

Wir sind stolz, einen wichtigen und ergänzenden Teil zur 
Jurist:innenausbildung beitragen zu können und freuen 
uns auf einen tollen Abschluss beim Bundesentscheid 
des ELSA Deutschland Verwaltungsrechts Moot Court 
vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in 
Mannheim.
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9:00 - 9:45 UHR

9:45 UHR

10:00 UHR

11:00 UHR 

12:00 UHR            

13:15 UHR

14:45 UHR

EINLASS

BEGRÜSSUNG

VERHANDLUNG I

VERHANDLUNG II

PAUSE   

FINALE

SIEGEREHRUNG

TEAM MÜNSTER: 

JENS HERMANN

TIM HEIDLER

TEAM FRANKFURT AM MAIN:

FREDERIK WISSNER

LEONIE ÖSTERMANN

TEAM BAYREUTH:

LUKAS EITEL

LUKAS FEST

ABLAUF  &  AKTEU RE

RICHTERBANK: 

Präs ident des Verwaltungsger ichtshof 
Baden-Württemberg Volker 
El lenberger

VRaVGH Dr .  Jan Bergmann

VRaVGH Dr .  Chr ist ian Hug
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EDVMC  -  ALS  KAR TE

MÜNSTER

FRANKFURT AM MAIN

BAYREUTH

TEILNEHMER

BUNDESENTSCHEID

PRE-MOOT ZUM EDVMC:

POTSDAM
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SACHVERHALT

Happy Hour und die Sonntagsarbeit

Wie schön ist es angesichts der von der Energiewende 
gebeutelten Wirtschaft, dass sich Entwicklungen aus Amerika 
irgendwann auch in Deutschland auswirken. Eines dieser 
Phänomene ist der sog. „Black Friday“. Er kennzeichnet den 
Freitag nach dem Thanksgiving-Fest, das in den USA immer 
am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Der Black 
Friday ist der Start in ein traditionelles Familienwochenende 
und der Beginn der Weihnachtseinkaufssaison, denn er lockt 
mit Sonderangeboten und erheblichen Rabatten, die zum 
Kauf von Produkten anregen sollen. Auch der Onlinehandel 
hat hierauf reagiert, weil er weiß, dass in den Tagen 
beginnend um Thanksgiving und in den anschließenden 
Adventswochenenden die Familien zusammen sind, man 
Zeit hat – und dementsprechend im Internet bestellt.

Auch in Deutschland hat der Black Friday als Anlass für 
Rabattaktionen insbesondere im Online-Handel eine wichtige 
Stellung eingenommen, er wird deshalb vom Bundesverband 
E-Commerce und Versandhandel Deutschland als 
„wichtiger Impuls für Kunden und Händler“ eingestuft. 
Die Entwicklung ist auch an der Happy Hour GmbH nicht 
vorbeigegangen: sie ist ein Logistikdienstleister, der für einen 
online-Händler die Bearbeitung von online-Bestellungen, 
deren Versand und die Bearbeitung von Retouren der 
bestellten Artikel übernimmt. Der online-Händler 
vertreibt ausschließlich Kleidungsstücke und Modeartikel, 
er ist der einzige Kunde der Happy Hour GmbH. Die 
happy Hour GmbH hat keine weiteren Betriebsstätten.

Allerdings erwarten die Besteller rasche Lieferung. Was 
am Wochenende bestellt wird, soll am Montag, spätestens 
am Dienstag bereits beim Kunden eingetroff en sein. Dies 
macht Sonntagsarbeit erforderlich. Aus diesem Grunde 
hat die Happy Hour GmbH beim zuständigen Landesamt 
für Verbraucherschutz und Gewerbe mit Schreiben vom 
01.08.2022 beantragt, ihr im Wege der Abweichung von § 9 
Abs. 1 ArbZG die Beschäftigung von bis zu 300 Arbeitnehmern 
über 18 Jahre in ihrer Betriebsstätte am Sonntag, den 27.11.2022, 
am Sonntag den 04.12.2022 sowie am Sonntag, den 11.12.2022 
und am Sonntag, den 18.12.2022 zur Auftragsbearbeitung 
und Auslieferung der bestellten Artikel zu gestatten.
Zur Begründung hat sie darauf hingewiesen, aufgrund 
der geplanten Verkaufsaktionen komme es nach dem 
Black Friday und an den Adventswochenenden zu massiv 
erhöhten Handelsvolumina. Während üblicherweise 
70.000 Artikel im Warenausgang zu erwarten seien, 
steige die Artikelzahl in der letzten Novemberwoche 
auf 117.000 Artikel, in der 50. Kalenderwoche sei mit 
einem Volumen von 220.000 Artikeln im Wareneingang 
und 280.000 Artikel im Warenausgang zu rechnen.

Es sei ihr organisatorisch nicht möglich, diese Artikelzahl 
durch organisatorische Maßnahmen im Rahmen der 
üblichen Arbeitszeiten aufzufangen. Ihre Versuche, weitere 
Mitarbeiter zu gewinnen, seien nur bedingt erfolgreich 
gewesen, sie habe 50 weitere Mitarbeiter gewonnen. Darüber 
hinaus arbeite sie eng mit der ortsansässigen Agentur für 
Arbeit zusammen, um weitere Mitarbeiter zu rekrutieren. 
Es hätten dazu insgesamt drei Bewerbertage in der Agentur 
für Arbeit stattgefunden, Bewerber habe es nicht gegeben, 
obwohl sie über Tarif bezahle. Sie arbeite darüber hinaus mit 
Arbeitnehmerüberlassungen zusammen. Hier stünden ca. 85 
Zeitarbeiter zur Verfügung. Dabei habe sie ihr Schichtmodell 
auf montags bis samstags von 6.00 bis 23.30 Uhr ausgeweitet:

Trotz verlängerter Schichten und weiterer Mitarbeiter 
bleibe es aber dabei, dass sie das prognostizierte Volumen 
im Vorweihnachtsgeschäft mit den alten wie neuen 
Mitarbeitern ohne Sonntagsarbeit nicht bewältigen könne: 
Für das aktuell prognostizierte Volumen würden ohne 
Sonntagsarbeit im Warenausgang 98 Arbeitsplätze benötigt. 
Ausgestattet sei sie aktuell freilich nur mit 54 Arbeitsplätzen 
im Warenausgang, d.h. ihr fehlten 44 Arbeitsplätze, um die 
Spitzenzeiten abzudecken. Sie könne räumlich die fehlenden 
Arbeitsplätze nicht schaff en, die Halle sei zu klein. Es könne 
von ihr aber auch nicht erwartet werden, dass sie angesichts 
des nur zum Jahresende ansteigenden Auftragsvolumens 
ihre Lagerhalle erweitere, wenn diese Erweiterung 
im Rest des Jahres nicht ansatzweise benötigt werde.

Würde Sonntagsarbeit nicht bewilligt und könnten die 
Auftragsvolumina dementsprechend nicht reibungslos und 
unter Wahrung der raschen – vom Kunden erwarteten - 
Lieferzeiten abgearbeitet werden, drohten zunächst massive 
Strafzahlungen; wie hoch diese seien, dürfe sie mit Blick auf ihren 
Auftraggeber nicht sagen, da hiermit Geschäftsgeheimnisse 
ihres Auftraggebers off enbart würden. In jedem Falle könne 
eine erhebliche Verzögerung insbesondere im Warenausgang 
dazu führen, dass Kunden verloren gingen. Damit wäre der 
Standort insgesamt und mit ihm auch die dort geschaff enen 
Arbeitsplätze in massiver Gefahr, weshalb sowohl die Agentur 
für Arbeit als auch die Stadt den Antrag unterstützen würden.
Nach ordnungsgemäß erfolgter Anhörung lehnte das 
– zuständige - Landesamt für Verbraucherschutz und 
Gewerbe den Antrag der Happy Hour GmbH mit Bescheid 
vom 25.08.2022 ab. Zur Begründung der Ablehnung 
führte die Gewerbeaufsicht aus, dass eine Bewilligung 
weder nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 a ArbZG noch nach § 13 Abs. 
3 Nr. 2 b ArbZG erteilt werde. Eine Bewilligung nach 
§ 13 Abs. 3 Nr. 2 ArbZG setze das Vorliegen besonderer 
Verhältnisse zur Verhütung eines unverhältnismäßigen 
Schadens voraus. Besondere Verhältnisse lägen nur vor, 
wenn Situationen auftreten würden, die vom üblichen 
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Betriebsverlauf oder Arbeitsablauf erheblich abwichen. Bei 
einer Auftragszunahme im Vorweihnachtsgeschäft handele es 
sich um ein „jährliches und absehbares Ereignis“, auch wenn die 
genauen Volumina aufgrund fehlender Erfahrungswerte nur 
geschätzt werden könnten. Die Antragstellerin habe diesem 
absehbaren Ereignis nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
Rechnung getragen. Die Antragstellerin müsse ihre betriebliche 
Organisation und ihrer Einwirkung auf die Kunden am 
grundgesetzlichen Sonntagsschutz ausrichten. Gerade weil 
in der Vorweihnachtszeit eine erhöhte Arbeitsbelastung der 
Arbeitnehmer auftrete, ergebe sich daraus ein gesteigertes, 
rechtlich schutzwürdiges Interesse der Arbeitnehmer an 
einem arbeitsfreien Sonntag. Es sei nicht zulässig, wenn 
sich ein Unternehmen davon durch freiwillig abgegebene 
Lieferversprechen suspendieren wolle. Im Übrigen könne 
man sich doch auf das Weihnachtsgeschäft auch einstellen: 
Man wisse doch eigentlich, was der Kunde bestellen werden. 
Dann könne man doch schon vorab „Pakete vorab packen“. 

Aus Sicht der Happy Hour GmbH belegt gerade das letzte 
Argument, wieweit die Behörde in der Auslegung gesetzlicher 
Vorschriften die Entwicklung des Onlinemarktes verkennt. 
Tatsächlich steht fest, dass gerade in der Vorweihnachtszeit 
der Großteil der Bestellungen von weiblichen Kunden 
stammt, und diese nach statistischen – zutreff enden – 
Auswertungen es nicht nur bei der Bestellung der besonders 
hervorgehobenen Sonderangebote belassen, sondern 
darüber weitere - nicht reduzierte - Artikel bestellen. 
Da sie nachweisen kann, dass jede der Kundinnen im 
Durchschnitt 2,34 Artikel ordert, und damit natürlich 
nicht prognostiziert werden kann, welche Artikel neben der 
Bestellung von Sonderangeboten noch verlangt werden, 
entschließt sich die Happy Hour GmbH nach fristgerecht 
eingelegtem Widerspruch dazu, einstweiligen Rechtsschutz 
beim zuständigen Verwaltungsgericht zu beantragen
Die von der Happy Hour GmbH beauftragten 
Rechtsanwälte überzeugt der Hinweis der Behörde auf 
den grundgesetzlich statuierten Sonntagsschutz nicht. 

Die Mandantin könne das angestiegene Bestellvolumen 
nicht auf andere Logistikzentren verteilen, das 
Gebot der Sonntagsruhe müsse auch eine sich 
fortentwickelnde Lebenswirklichkeit berücksichtigen.
Weihnachts- oder Lieferversprechen prägten die Erwartung 
der Kunden seit Jahren und seien mittlerweile branchenüblich. 
Der Kunde erwarte bei Angeboten in der Vorweihnachtszeit 
unabhängig von konkreten Lieferzusagen die Lieferung der 
bestellten Ware noch vor Weihnachten. Im Übrigen würde eine 
Ausnahme vom Sonntagsarbeitsverbot den online–Handel 
nicht ungerechtfertigt bevorzugen, da auch der örtliche 
Einzelhandel üblicherweise an zwei Adventssonntagen öff ne. 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung beauftragt auch 
das Landesamt für Verbraucherschutz und Gewerbe 
ausnahmsweise mit ihrer Interessenwahrnehmung 
eine spezialisierte Anwaltspraxis.  Die Rechtsanwälte 
sind der Auff assung, die Happy Hour GmbH könne 
die begehrte Ausnahmeregelung ohnehin nicht im 
Wege einstweiligen Rechtsschutzes erreichen, im 
Übrigen könne sie die bereits eingerichteten Schichten 
durch zusätzliche Hilfskräfte verstärken, so dass 
es insoweit der Arbeit am Sonntag nicht bedürfe.

Aufgabe: 

Die notwendigen Schriftsätze an das Verwaltungsgericht 
sind zu fertigen. Die beauftragten Rechtsanwälte sollten 
darauf eingestellt sein, dass die zuständige Kammer beim 
Verwaltungsgericht von der Möglichkeit Gebrauch machen 
wird, Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Hinweise: 

Der Schriftsatz hat auch diejenigen Rechtsausführungen 
zu enthalten, die das Begehren des Mandanten stützen. 
Es ist davon auszugehen, dass die im Sachverhalt 
mitgeteilten Tatsachen zutreff end sind. Eine weitere 
Sachverhaltsaufklärung ist nicht möglich. Es gilt – 
soweit es hierauf ankommt - das VwVfG des Bundes.
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R Ü CKBL ICK  EDVMC
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Im Namen von ELSA-Deutschland e.V. möchten wir 
uns besonders bei Frau Weisbrodt für die umfangreiche 
Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Organisation 
des Bundesentscheids bedanken. Ebenso bedanken wir uns 
bei der Richterbank, bestehend aus Herrn Ellenberger, 
Herrn Dr. Bergmann und Herrn Dr. Hug, für Ihren Einsatz 
und Ihre Zeit, die Sie sich heute und bei der Vorbereitung 
auf den heutigen Bundesentscheid genommen haben. 
Ohne ein solches Engagement wäre ein Wettbewerb dieser 
Art undenkbar. 

Weiter danken wir herzlichst den Anwält:inn und den 
Mitarbeiter:innen der Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte 
für die umfangreiche Unterstützung in Hinblick auf 
den gesamten ELSA Deutschland Verwaltungsrechts 
Moot Court. Von der Erstellung des Sachverhalts über 
die Ausrichtung des Pre-Moots und die Einladung in 
Ihre Räumlichkeiten in Potsdam bis hin zur finanziellen 
Unterstützung ohne die der EDVMC nicht realisierbar wäre. 
Einen besonderen Dank an DOMBERT Rechtsanwälte für 
die erneute Übernahme der Schirmherrschaft des ELSA 
Deutschland Verwaltungsrechts Moot Court.

Wir bedanken uns weiterhin bei unserem Praxispartner 
Juris, der den EDVMC während der gesamten Laufzeit 
durch kostenlose Zugriffe auf die Datenbank, Webinare 
und Sachpreise für die Finalisten unterstützt hat.

Zu guter Letzt bedanken wir uns bei den fleißigen 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen sowie den Coaches des 
VI. ELSA Deutschland Verwaltungsrechts Moot Court für 
ihr Engagement und ihre harte Arbeit, die in die Erstellung 
der Schriftsätze und die Vorbereitung auf die mündliche 
Verhandlung geflossen ist.

Unser persönlicher Dank geht zudem an den Bundesvorstand 
2022/2023 für die ständige Hilfsbereitschaft hinsichtlich 
dieses Projekts.

Ihr:e

Meysam Khadivi
Bundesvorstand für Professional Development

Emma Bury 
Direktorin für Moot Courts

Annika Koch
Direktorin für Moot Courts

DANKSAGU NG



N O T IZEN
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a just world in which there is respect for 
human dignity and cultural diversity




